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1. Ausgangslage 
 
Die Stromversorgung in der Schweiz ist eine Verbundaufgabe zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden, 
Netzbetreibern und Energieproduzenten. Die verschiedenen Akteure übernehmen dabei jeweils einen 
Teil der Verantwortung.  
 
Das Bundesgesetz über die Stromversorgung (StromVG) vom 23. März 2007 verlangt, dass die Kan-
tone die Netzgebiete der auf ihrem Gebiet tätigen Netzbetreiber bezeichnen. Damit wird bestimmt, 
welcher Netzbetreiber in einem Gebiet die Anschlusspflicht und die Lieferpflicht gemäss StromVG 
übernimmt. So wird sichergestellt, dass Endverbraucher im ganzen Kantonsgebiet an das Elektrizi-
tätsnetz angeschlossen und mit Strom versorgt werden können. Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat 
der Luzerner Regierungsrat die Netzgebiete festgelegt und zugeteilt. In den meisten Gemeinden im 
Kanton Luzern übernimmt die CKW gemäss der Netzgebietszuteilung die Rolle des Netzbetreibers.  
 
Insgesamt ist das Schweizer Stromnetz in sieben Netzebenen eingeteilt. Die CKW betreibt ein Verteil-
netz auf überregionaler, regionaler und lokaler Ebene (Netzebenen 3, 5 und 7) und versorgt die Ge-
meinden mit elektrischer Energie, zum grössten Teil bis zum Endkunden. Der Betrieb des nationalen 
Übertragungsnetzes liegt bei der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid.  
 
Was regelt der Konzessionsvertrag mit der CKW? 
Wenn einem Netzbetreiber gestützt auf die kantonale Netzgebietszuteilung in einem bestimmten Ge-
biet die Versorgung mit elektrischer Energie obliegt, so muss die zuständige Gemeinde dem betreffen-
den Netzbetreiber das Recht erteilen, den öffentlichen Grund (z.B. Strassen, Wege, Plätze usw.) für 
die Errichtung und den Betrieb des Elektrizitätsverteilnetzes benutzen zu dürfen. Dies erfolgt durch 
einen Konzessionsvertrag. In der Stadt Sempach ist die CKW für die Stromversorgung zuständig. 
 
Für die sichere und zuverlässige Stromversorgung investiert die CKW jedes Jahr über 60 Millionen 
Franken in den Betrieb und Unterhalt des Stromnetzes. Für die Nutzung des öffentlichen Grundes be-
zahlt die CKW an die Gemeinden eine Gebühr – die sogenannte Konzessionsabgabe. Die Abgabe ist 
vergleichbar mit der Entschädigung für eine Dienstbarkeit, welche die CKW an einen privaten Landei-
gentümer bezahlt, wenn sie eine Leitung auf dessen Grundstück verlegt. Die Leitungen selbst gehö-
ren der CKW und werden von ihr unterhalten und betrieben.  
 
Die CKW zieht die Konzessionsabgabe als gesetzlichen Bestandteil des Netznutzungsentgelts bei 
den Endkunden über die Stromrechnung ein (auf der Rechnung separat ausgewiesen) und leitet die 
eingenommenen Mittel an die Gemeinde weiter. Falls ein Kunde die Konzessionsabgabe nicht mehr 
entrichtet, zahlt die CKW diesen Beitrag auch nicht mehr an die Gemeinde. 
 
Die Höhe der Konzessionsabgabe wird im Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und der CKW 
geregelt. Der aktuelle Konzessionsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Stadt Sempach und 
CKW stammt aus dem Jahre 2009. Damals wurde festgelegt, dass die Konzessionsabgabe als Pro-
zentsatz des Netznutzugsentgeltes berechnet wird. Die Höhe unterscheidet sich je nach Netzebene, 
auf der ein Kunde ans Verteilnetz von der CKW angeschlossen ist:  
 
- 10% auf dem Netznutzungsentgelt für Ausspeisungen in Niederspannung (Netzebene 7) 
- 7,5% auf dem Netznutzungsentgelt für Ausspeisungen in Mittelspannung (Netzebene 5) 
- 5% auf dem Netznutzungsentgelt für Ausspeisungen in Hochspannung (Netzebene 3) 

 
Aktuell haben 68 der 75 Gemeinden, welche die CKW im Kanton Luzern versorgt, den Konzessions-
vertrag aus dem Jahre 2009. Sieben Gemeinden haben in den vergangenen Jahren eine neuere Ver-
sion abgeschlossen. 
 
 
2. Handlungsbedarf 
 
Seit 2009 hat sich der Strommarkt grundlegend verändert. Das Schweizer Stimmvolk hat 2017 den 
schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Der Ausbau der Photovoltaik boomt und mit 
dem neuen Stromgesetz hat die Schweizer Stimmbevölkerung ambitionierte Ziele für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien festgelegt. Diese Entwicklungen führen dazu, dass Netzbetreiber wie die CKW 
mehr Geld in den Ausbau der Verteilnetze investieren müssen und die Netzgebühren tendenziell stei-
gen. Auch die Tarife der Übertragungsnetzbetreiberin Swissgrid sind in den letzten Jahren gestiegen. 



 

In den Jahren 2022/23 war Europa ausserdem mit einer Energiekrise konfrontiert. Die Schweiz 
musste verschiedene Massnahmen ergreifen, um sich auf eine mögliche Strommangellage vorzube-
reiten. Der Bund erhebt deshalb seit 2023 eine neue Abgabe von 1,2 Rappen pro Kilowattstunde 
(kWh) für die sogenannte Winterreserve. Damit werden die Massnahmen gegen eine mögliche Strom-
mangellage finanziert (z.B. Wasserkraftreserve, Bau eines Reservekraftwerks in Birr oder die Bereit-
stellung weiterer Reservekraftwerke und Notstromgruppen). Auch in den kommenden Jahren können 
diese oder ähnliche Abgaben erhoben werden, um zusätzliche Massnahmen für die Versorgungssi-
cherheit zu finanzieren. Diese Abgaben müssen die Verteilnetzbetreiber von Gesetzes wegen als Teil 
des Netznutzungsentgeltes verrechnen. 
 
Auch das neue Stromgesetz, das die Schweizer Stimmbevölkerung im Juni 2024 deutlich angenom-
men hat, enthält zusätzliche Massnahmen zur Förderung der erneuerbaren Energien, die über das 
Netznutzungsentgelt abgerechnet werden. 
 
Alle diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass sich die Ausgangslage für die Berechnung der 
Konzessionsabgabe massgeblich verändert hat. Wie oben ausgeführt, wird gemäss dem Konzessi-
onsvertrag von 2009 die Konzessionsabgabe als Prozentsatz des Netznutzugsentgeltes berechnet. 
Jede Erhöhung des Netznutzungsentgeltes führt somit automatisch zu einer Erhöhung der Konzessi-
onsabgabe. Die höhere Abgabe muss von den Stromkonsumentinnen und -konsumenten mit der 
Stromrechnung bezahlt werden. 
 
Juristische und finanzielle Risiken 
Diese automatische Erhöhung der Konzessionsabgabe ist juristisch heikel. Es ist fraglich, ob sie mit 
dem sogenannten Äquivalenzprinzip vereinbar ist. Dieses besagt, dass die staatlichen Abgaben und 
der Wert der staatlichen Leistungen in einem vernünftigen Verhältnis stehen müssen. Die steigende 
Abgabe steht in keinem Zusammenhang zur Nutzung des öffentlichen Grundes. Auch erhalten die 
Stromkundinnen und -kunden für die höhere Abgabe keine Mehrleistung.  
 
Beim Abschluss des Konzessionsvertrages 2009 waren die Entwicklungen seit 2022/23 nicht abseh-
bar. Aus diesem Grund gibt es im bestehenden Vertrag keinen Mechanismus, wie eine solche Erhö-
hung verhindert werden kann. Dies ist aus Gemeindesicht auch mit finanziellen Risiken verbunden. 
Falls Stromkunden mit Verweis auf die Verletzung des Äquivalenzprinzips die Zahlung der Konzessi-
onsabgabe verweigern, würde die CKW diese Gelder auch nicht mehr an die Gemeinde weitergeben.  
 
 
3. Einheitlicher Text und wichtige Änderungen 
 
Der Verband Luzerner Gemeinden (VLG) hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um mit der CKW einen 
neuen Vertrag zu erarbeiten. Das Ziel ist, dass möglichst alle Gemeinden im Kanton einen gleichlau-
tenden Konzessionsvertrag mit der CKW und auch den anderen Netzbetreibern abschliessen. Mit 
dem neuen Konzessionsvertrag werden die juristischen und finanziellen Risiken für die Gemeinden 
bereinigt. Der neue Konzessionsvertrag wird mit dieser Botschaft der Gemeindeversammlung zum 
Beschluss unterbreitet. 
 
Die wichtigste Änderung ist die neue Methode zur Berechnung der Konzessionsabgabe. Neu legt jede 
Gemeinde eine Abgabe pro Kilowattstunde (kWh) fest. Sie muss sich in einer Bandbreite zwischen 0.3 
und 1.0 Rappen bewegen. Die Abgabe kann bei Bedarf einmal pro Jahr durch den Stadtrat angepasst 
werden. Somit besteht keine Abhängigkeit mehr zwischen Konzessionsabgabe und Netznutzungsent-
gelt. Die Bemessung der Abgabe erfolgt neu gestützt auf ein sachliches Anknüpfkriterium.  
 
Darüber hinaus wird der Vertrag in verschiedenen Punkten aktualisiert:  
1. Es wird neu eine Obergrenze für Stromgrosskunden eingeführt. Damit Endverbraucher mit einem 

hohen Strombedarf nicht übermässig mit Konzessionsgebühren belastet werden, soll die Belas-
tung pro Endkunde auf eine bestimmte Anzahl Gigawattstunden pro Jahr begrenzt werden (Ziff 
A.2). 

2. Die Bestimmungen über die öffentliche Beleuchtung sind nicht mehr Teil des Konzessionsvertra-
ges, da diese Thematik konzessionsfremd ist. 

3. Neu beinhaltet der Konzessionsvertrag eine Regelung zur Vorgehensweise, falls der Konzessions-
vertag aufgrund übergeordneten Rechts letztinstanzlich für widerrechtlich befunden werden sollte 
(z.B. im Rahmen eines Verfahrens der CKW gegenüber einem Endverbraucher). Diese Regelung 
bringt Klarheit für die Parteien und erspart eine spätere Auseinandersetzung mit dieser Thematik 
(Ziff. C.3.1). 



 

4. Der Konzessionsvertrag wird nicht mehr auf eine Dauer von 25 Jahren abgeschlossen, sondern 
auf unbestimmte Zeit, wobei er unter Beachtung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren gekündigt wer-
den kann. Dies bietet beiden Vertragsparteien mehr Flexibilität (Ziff. C.2). 

5. Weiter werden diverse Punkte zum Informationsaustausch oder zur Zusammenarbeit zwischen der 
Gemeinde und CKW an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. So ist kein Austausch zu Mutatio-
nen der Einwohnerkontrolle zwischen den Parteien mehr vorgesehen. Der Zugang für die CKW zu 
Baugesuchen, die für die Versorgungs- und Netzplanung relevant sind, ist über eine zentrale digi-
tale Plattform geregelt (Ziff. B.1.2). Weiter ist das Prozedere zur Zahlung und Abrechnung der Kon-
zessionsgebühren bestimmt (Ziff. B.2.3).  

 
Der Vertrag entspricht den aktuellen regulatorischen Anforderungen. Das Umfeld kann sich aber in 
den kommenden Jahren verändern. Es besteht keine Garantie, dass der Konzessionsvertrag auch al-
len künftigen regulatorischen und rechtlichen Bestimmungen entspricht. In diesem Fall müsste der 
Konzessionsvertrag wieder angepasst werden. 
 
 
4. Der Konzessionsvertrag 
 
Der Konzessionsvertrag gliedert sich in drei Teile:  Die Konzessionserteilung (A), die vertraglichen 
Vereinbarungen (B) und die gemeinsamen Bestimmungen (C).  
 
Im Teil A wird der CKW das Recht eingeräumt, den öffentlichen Grund der Einwohnergemeinde Stadt 
Sempach für das elektrische Verteilnetz in Anspruch zu nehmen, solange die CKW dafür eine Netzzu-
teilung durch den Regierungsrat des Kantons Luzern besitzt. Ausserdem wird dem Gemeinderat die 
Kompetenz gegeben, innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite die Höhe der Konzessionsabgabe 
festzulegen. Neu erhebt die Gemeinde eine jährliche Abgabe pro Kilowattstunde (kWh) in einer Band-
breite zwischen 0.3 und 1.0 Rappen.   
 
Im vertraglichen Teil B werden sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien beschrieben. So 
benötigt die CKW nach wie vor eine Bewilligung der Gemeinde, falls sie Arbeiten in oder auf öffentli-
chen Grundstücken auszuführen gedenkt. Solche Arbeiten sind – wenn immer möglich – mit den wei-
teren Werken zu koordinieren. Sämtliche Kosten für die Erstellung und den Betrieb des Verteilnetzes 
trägt die CKW.  
 
Die Höhe der Konzessionsgebühr hängt nur noch von der Menge der aus dem Verteilnetz der CKW 
ausgespeisten elektrischen Energie ab. Die CKW verpflichtet sich, dem Stadtrat diese Angaben unauf-
gefordert zu liefern. Die Zahlungen an die Einwohnergemeinde Stadt Sempach erfolgen als Akonto-
Zahlungen vier Mal jährlich. Nach Vorliegen der definitiven Verbrauchszahlen erfolgt eine Schluss-
rechnung.  
 
Im Teil C werden die gemeinsamen Bestimmungen definiert. Die Konzession wird auf unbestimmte 
Dauer vergeben. Diese kann jedoch von beiden Parteien mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren 
gekündigt werden.  
 
 
5. Einnahmen aus Konzession 
 
Der bisherige Konzessionsvertrag ist weder von der CKW noch von der Gemeinde gekündigt, er soll 
durch den vorliegenden Vertrag ersetzt werden. Die Stadt Sempach sichert sich damit eine geregelte 
Inanspruchnahme ihres öffentlichen Grundes sowie die Einnahmen aus den Konzessionsgebühren. 
Gleichzeitig verpflichtet sich die CKW zur vertragsgemässen Ausübung der Konzession, damit sie ihr 
elektrisches Verteilnetz auf dem Gemeindegebiet auch in Zukunft sicher betreiben, unterhalten und 
ausbauen kann. 
 
Mit dem heute gültigen Konzessionsvertrag hat die Stadt Sempach Einnahmen im Gesamtumfang von 
rund Fr. 240'000 pro Jahr. Die durchschnittliche Abgabe pro Kilowattstunde (kWh) beträgt dabei ca. 
0.8 Rappen. Mit dem neuen Vertrag sollen die Einnahmen stabil bleiben. Sollte der Stromverbrauch 
steigen, kann die Konzessionsabgabe vom Stadtrat im Rahmen der vorgesehenen Bandbreite tiefer 
angesetzt werden, sodass dem kommunalen Finanzhaushalt in etwa immer die gleichen Mittel aus der 
Benützung des öffentlichen Grundes zufliessen. Es ist nicht die Absicht des Stadtrats, durch die Kon-
zessionsabgabe Mehreinnahmen zulasten der Strombezügerinnen und -bezüger zu erzielen.  
 



 

6. Bericht der Controlling-Kommission 
 
Die Controllingkommission hat den rechtsetzenden Erlass «CKW-Konzessionsvertrag» der Stadt 
Sempach beurteilt. 
 
Ihre Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Ge-
meinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss ihrer Beurteilung ist der Entwurf mit den massgebenden gesetzlichen und verfassungsmässi-
gen Grundlagen im Bund, Kanton und der Gemeinde vereinbar. Die Bestimmungen sind klar und ver-
ständlich formuliert und berücksichtigen die kommunalen Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die 
Auswirkungen des Erlasses genügend klar und vollständig dargelegt. 
 
Die Controllingkommission empfiehlt, den vorliegenden CKW-Konzessionsvertrag zu genehmigen. 
 
 
7. Antrag und Abstimmungsfrage 
 
Der Abschluss von Konzessionsverträgen fällt gemäss der Gemeindeordnung der Einwohnerge-
meinde Stadt Sempach in die Kompetenz der Gemeindeversammlung.  
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Stadtrat den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern, dem neuen Konzessionsvertrag zuzustimmen und dem Antrag zuzustimmen.  
 

 
Der Antrag lautet: 
Der Stadtrat beantragt dem „Konzessionsvertrag über die Nutzung von öffentlichem Grund und Boden 
für elektrische Verteilanlagen» zuzustimmen. 
 
 
Sempach, 05.05.2025  
 
Stadtrat Sempach 


